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E€INISE Moralisten sehr streng un ordern Zeitraum _VOLN
sechs, Jaon ZWO Stunden seıt dem etzten Erbrechen, ehe
die heilige Kommunion geTe1c werden dürfifte Escheint indes

E  [  Dn  ATvernünitiger SCHIN, WEeNN INna  — 1l1eTr N1IC ach mathematischer
Schablone vorgeht, sondern jeden Einzelnen betrachtet
Praktisch soll der Priester zunächst den Arzt eiragen, ob e1INne
sTroße (z‚efahr bestehe, daß dıe heiligen Spezıes erbrochen werden.
Das häufige Erbrechen kann nämlıch AUS den verschiedensten
Ursachen entstehen, wohbel deTr Magen e1Ne mehr oder mıiınder
To Verdauungskraft besitzt Sagt der gewissenhafte Arzt,
daß die ernste Gefahr des Eirbrechens bestehe, darf der Priester:
die heilige Kommunion N1C reichen, weıl sonst dieselbe
großer Verunehrung aussetzen würde. Besteht cdiese ernste Gefahr
N1IC. sıcher, sondern bloß wahrscheıminlich, S reiche der Priester Azunächst e1INe unkonsekrierteHostie un lasse ann eiskaltes
Wasser oder kleine Eıisstücke dem Patiıenten geben Erfolgt Nun
innerhalb Stunde keın Erbrechen, ist anzunehmen, daß
auch er nächsten Stunde eın Eirbrechen folgen werde, -
WCLNN e1iINne kleine konsekrierte Partikel un wıederum Fıswasser
oder . kleine Eisstücke SeTe1C werden. Diese kleine Partikel
wırd übrıgens' infolge der vorhandenen Flüssigkeit un der.
Tätigkeit des Magens Stunde ohl sicher aufgelöst.
Sollte SE es LEirwarten ; das Erbrechen VOLr Ablauf
tunde erfolgen, Mu das Erbrochene entweder verbrannt .
oder mıt 1el Wasser vermengt 1DS Sacrarıum geschüttet werden..

Im drıtten ist wiıederum AI möglıch, C1INe mathe-
matiısch SENAUE Zeıt anzugeben, weil die Verdauungskraft: der
einzelnen Menschen verschiıeden ist. Bel schwacher Ver-
dauungskraft kommt 65 OI daß dıe SCNOSSCHNCN Speisen och
nach Stunden unverdaut ı agen hegen, während be1ı anderen
Menschen cie Verdauung tast unmı  eIDar ach dem Essen C1N-

Übrigens ist be1ı derartigen Magenoperationen ach VOTI-
heriger Magenausspülung meilstens eın periculum INOTa
Daher sollen ach der eılıgen Kommunion, ECZW. ach der
zelehbrierten eıligen Messe weniıgstens drel . Stunden vergehen,ehe die Magenausspülung VOTSCHNOMUNENwird. In dreı Stunden
Sınd die GgCENOSSCHNEN eıligen Spezles ohl sıcher ı agen auf- _
gelöst

Freiburg (Schweiz). U/nıiv.--Prof. Dr Prümmer
VE (Fragen ZUTLT- gerichtlichen Zeugenpflicht.) SempronI1us _wırd qals Miıtglied der Ortsfeuerwehr Nachts Trand-

Wuplatz gerufen ort S1e un hört manches, Was ıh un
viele andere autden edanken bringt: der bbrändler hat SCIN
Haus selhst angezündet, tür Neubau Stelle SC1NeES
a  en, baufälligen Hauses die Versicherungssumme erhalten
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Eın halbes Jahr später belauscht Sempronius Abends
{äallıs e1in eSpräc des Abbrändlers, das ıhm völlıge Gewißheit
g1bt, daß dieser Se1IN Haus selbst angesteckt hat Unterdessen
ist der erdac auch ZUT: Kenntnis der Polizei gelangt Es
kommt Gerichtsverhandlung. Sempronius wiıird als
euge‘ geladen un ber Beobachtungen Brandplatz
unter Eıd eINVerN o Da sehr gewissenhait ıst, omm

VOT der Verhandlung SC1NECIN Seelsorger und Träg ihn
Rat „Herr Pfarrer, Aussage ber die Brandnacht macC
100088 weıter keine Schwierigkeiten. ‚Was anderes aber ist die
spätere Kenntnisnahme ı NAC  ıchen Gespräches. Wenn ıch
davon VOTLT Gericht rede, ist der Abbrändler Se1INeTr Schuld
völlıg überwlesen. ber ich selhber erleide größere Nachteiule
Feindseligkeiten seiıtens SEeE1INeET ganzen Verwandtschaft S, W ;
Muß ich enn dıes angeben?In der Eidesformel el AauS-
drücklich daß ich die anrheı sage, nıchts hinzu-

Derfüge un nıchts verschweige, wahr 1998088 Gott helfe.“
Pfarrer en ber die aC nach, weiß sıch selhbst NIC TeCl
A helfen und gıbt ndlıch folgenden Ausweg „Verschweigen
Sle MOTgenN der Verhandlung dieses nächtliche Öesprä?h.
Denn der Geric wiıll zunächst NUr Kenntnisen von
den Erfahrungen ber die Brandnacht er Eld, der nen qauf-
erlegt wird, 1en und für sich NUur dieser Intention der
gerichtlichen Behörde Zur Sicherheıit, amı der Eı1d nıcht
falsch wird, setzen Sie Ter Aussage etwa be1 ‚Das sind
Beobachtungen Brandplatz; mehr weiß ich darüber nicht.‘
Wenn Sie annn N1C. welter gefiragt werden, schweigen S1e ber
es später Erfahrene. Sollte aber der Richter mıiıt rer Aus-
Ssage N1IC zuirieden SCIN und S1ıe vielleicht iragen: aben S1ie

annSspäter nichts mehr erfahren, Was ZUTr C gehört ?‘,
dürfen Sle selbstverständlich nıcht mehr schweigen. Jedoch Ü
WEeNnNn der. Richter dıe Wendung gebraucht: späterer Zeit
Sempronilus befolgt SCeTN den KRat des Pfarrers, und da der
Geric VOoNn späteren Beobachtungen nichts weıter hören
wiıll, ist Herzen irohdarüber. Nicht aber der Pfarrer, dem
dieser Rat restricti0 mentalıs nachträglich große Ge-
wıissensbisse verursacht;: mehr, als der Abbrändler mangels
genügender Beweise Nn1IC NUFr ireigesprochen, sondern cdıe Ver-
sicherungsgesellschaft verpflichtet WITd, iıhm dıe Versicherungs-

ezanlen Was nun ? Indirekte Verleitung
Falscheid Am nde Sar och Restitution die Versicherungs-
gesellschaft

Die Pfhcht der gerichtlichen.Zeugenaussage wird sıch 19816
selten schon AaUus der Pfilicht der Nächstenhebe ergeben. Das

der Nächstenlhiehbe fordert, daß INan VOo Nebenmenschen
und mehr VOIL der Allgemeinheit drohenden Schaden



abweiirt, “ wWo es. ohne verh_ältni$mäßigen eigenen Nachteil g
chehen ann. Damit ist. auch diıe Gewissenspflicht der Zeugen-
aussage für jene gegeben, ın denen der Zeuge ın der Lage
ist, durch seine Aussage einen Mitmenschen oder gar die Kom-
munität vor Schaden bewahren, soweit N1IC die begründete
Furcht vor eigenem Nachteil ıihn von dieser Pflicht entbindet
Das ist ındessen Nn1ıcC die einzige und NIC. in allen. Fällen
geltende Begründung für dıe Zeugenpflicht. Eine solche‘ gene-
Tre. Begründung der Zeugenpiflicht sehen WIT 1n dem NTter-
tanenverhältnıs des Bürgers gegenüber der Obrigkeıit, mıit
anderen Worten in der Pfliıcht. des Gehorsams gegenüber der
rechtmäßıig befehlenden Obrigkeıt. Ein geordnetes Gerichts-
wesen ist nicht möglich ohne das ec des iıchters, Zeugen
vorzuladen und einzuvernehmen, die ihm. entsprechend Rede
und Antwort stehen müüssen. ibt 1a  — einmal Z daß die
eTichte notwendig sınd, dıe Rechtsordnung in dén‘mernAscp-
lıchen Gemeinschaften auirecC erhalten dasleugnen hieße
eben die Rechtsordnung selber preisgeben annn muß an
auch den Gerichten ‚zugestehen, was ZU einem geordneten
Gerichtsverfahren erforderlich ist mithin auch das ec
Zeugen berufen. und einzuvernehmen. emgemä werden
WIT dıe Pflicht der Zeugenaussage als eine Forderung der legalen
Gerechtigkeit bezeichnen, jener Tugend, dıe das Verhältnıis der
Untertanen ZUr Obrigkeit Z regeln hat, die jeden Menschen
verpflichtet, „dem Kalser geben was des Katisers ist“. 1C
aber sıch AaUuUS der kommutatıven Gerechtigkeit eıne Pflicht
der Zeugenaussage ableıten, außer wenn es sıch Personen
handelt, dıe VO  S mts wegen gehalten sind, Anzeigen vor
ericht zu erstatten oder Zu vertreten. Hat der geladene Zeuge
sich dem Gericht gestellt, So wiıird entsprechend der Rechts-
ordnung häufig och ein weiterer 1ıte hinzugefügt, au{f den hın
der Zeuge ZUrC Aussage verpflichtet ıst. der Zeugeneid. Dieser
gerichtliche Zeugene1id hat dıe qLUuUr eines Versprechungseides.
Der Zeuge verpflichtet sıch unter Eıd, die ahrneı ZU-SagCNH,
ıund ZWaT, w1e es gewöhnlich ın der gerichtlichen Eidesformel
el cdie vo Wahrheit ZU Sagen un weder E ver-schwelgen och hinzuzufügen.

Aus dem Vorstehenden wird mMan unschwer entnehmén‘‚
daß es sich be1 der gerichtlichen Zeugenaussage srundsätzlich
um eine ernste Gewissenspflicht handelt; eine Pfhicht, die iın
en Fällen schon aus dem Gehorsam gefolgert werden muß,
den man der rechtmäßig. befe  ılenden Ohbrigkeit schuldig ist
Das kann N1C erns betont werden gegenüber jenen,
die ın der staatlıchen Gewalt nichts anderes sehen möchten,
als eiıne rein äußerliche Zwangsinstitutjon, deren (Gesetze nu
S weit Achtung verdienten, als der strafende Arm der 0btig-



346
keıt iıhre Durchführung ' ETZWINSECN vermaäa8Q. Das siınd die
Anhänger des hbekannten Grundsatzes VOILl dem „NUr N1C siıch
‚erwıischen lassen“. Deren Menge sehen W gleichen Verhältn1
wachsen, 1n welchem qA1e el1gıöse Orientierung der menschlichen

. (zesellschaft schwındet. Zu der vorhıin erwähnten Gehorsams-
pflicht bezüglich der Zeugenaussage oMM vielen Fällen

_noch dıe Pfhcht der Nächstenhehe und zumeıst auch dıe Ners
pfllichtung AaUuS dem 1E€ der Gottesverehrung infolge OC-
leisteten Zeugeneides.

och £e1m Lesen des vorgelegten Falles wıird 198028 ayıt
Fragen stoßen dıiesschon häufig 7Zweifel nd Unruhe verursacht
en: nıcht h!oß beıLeuten, che selher VOT Gericht erscheinen
sollten, sondern auch he1i Priestern, denen solche Z weifel ZUT

(Gerade hbei gewissenhaften_ Entscheidung vorgelegt wurden
Menschen, cdıe ß EeTNST. nehmen mıt den tertanennpflichten
un mıt der Heiuhgkeıt des Kıde:/ g sind Oft schwere (1ew1lsSsens-
konfliıkte aufgetreten, weil INa Z keiner sicheren Antwort

kommen xonnte auft dıe beıden Fragen: WI1C weıt scht qAe ich
der Zeugenaussage VOrT em 1CHATeTr. und gıbt Entschuldi-
gungsgründe, dıe VO  am| der Pfhcht der Aussage entbinden, die

; Destatten; ant }rage des i1ChLers A1e Antwort Zn VeI-

WEISEIN Oder vielleich auch eINe qusweichende Antwort D

geben oder e1INe Ment.  lrestriktion anzuwenden?
Bereıits oben ist dargelegt worden, da (3 die 1CH der

Zeugenaussage VOT erıch wıirkliche Sit  lıche Pflicht, eCE1INeEe
ernste Gewissenspflicht bedeutet Voraussetzung ıst daß
der Rıchter legıtimen Veriahren C1INCIN Zeugen Vorlade und
beiragt (falls N1ıC besonderen schon dıe Nächstenhebe
gehHıietet ireıwillig als Leuge einzutreien nschuldıgen

retten oder SONS schweren Schaden VO jemand ah-
zuwenden). „Im Jegıtlımen Veriahren EIN solches ist gegeben,

dieses bestimmte Gericht tür e Durchführung cheses
konkreten Falles rechthech bevollmächtigt ist. und das Verfahren
ch den Normen des geltenden echtes durchführt (was NAatUur-

IcCH der La1e einzelnen Kalle melst. weder nachprüfen kann
noch braucht). Was dıe äalteren Autoren dieshezüglich schreıiben

VOoNn erforderlichen „semıplena probatıo“ s ist. den
damals geltenden KRechtsanschauungen entnommen und kann
auft uUunseTe heutıgen Verhältnisse N1C angewendet werden. Dem
rechtmäßig Iragenden Rıchter also muß der euge ede und
Antwort. tehen Wiıe weıt das? „Ich schwöre, die un
volle ahrhe: B nıchts verschweigen un nıchts

hinzuzufügen.“ Nıemand wiıird daran zweıleln, daß dann jede
bewußte Verletzung der Wahrheit be1l der Zeugenaussage auch
eC1Ne Verletzung des es edeutLe ber nNn1ıC hloß dıe
ahnrheı sol! der euge» auch: die VO anrheı nıchts
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Verheimlichéh, ‘ nichtsT verschwéigéah_. Hios setzen die ZWeifel C1IN,
Zweifel, dıe his Z schweren Gewissenskonflikten tühren können.
Ist mit dieser Kıdespflicht, die- volle Wahrheit Nn, dıe
Verpflichtung gegeben ZU spontanen : Bekennen alles dessen,
Was dem Zeugen iın ırgend einem Zusammenhang mıt dem hHe-
treffenden bekannt Ist? Dann brauchte der Bichter miıt
einem „Fangen Sıe an E gleichsam NUur auf den Knopf zu drücken
un der euge hätte in. mehr oder weniger Sut gesetzter Rede
VOoNn sıch Z geben, Was immer im Zusammenhang miıt dem
ZUT Verhandlung stehenden Gegenstande weiß es Auslassen
eines ihm .bekannten mstandes wäre‘ e1ne Verletzung des
Zeugeneides, weil. nicht mehr che „volle ahrheıt“ Man
S1e qauf den ersten  J6 das Unvernünftige, : das 1n einer
solchen Auffassung der Zeugenpflicht enthalten ist. Trotzdem
ist diese Auffassung nıcht bloß 1ın manchen Laienkreisen Zu
Iınden. Übrigens ist. diese SE Frage schon einmal In dieser
Zeitschrift erörtert worden (81 ahrg 1928, 585 esnalp
können WIT unNns dieser Stelle damit begnügen, kurz das Er-
gebhnıs wiederholen und im übrigen auf jene Ausführungen
hinzuweisen. Wie dort qals allgemeıne Ansicht der Theologen
SOWI1e qls Auffassung der kirce  ıchen un staatlıchen Prozeß- A SE  2
ordnung. dargt‘alegt worden, verlangt die Zeugenpflicht, ob- mit
ob ohne Kıd, an sıch nichts weiter, als da ß der euge auf diıe
rechtmäßı gestellten Fragen des iıchters ach bestem Wissen
un Gewissen aussage, ohne vVvon der Wahrheit abzuweichen undohne S1e ZUu verschleiern. Keineswegs kann die Kede sein. von
einer Gewissenspflicht ZUE spontanen Aussage der „vollen Wahr-
AI im vorhın angedeuteten Sinne. Man wird SOBAaT noch weıter
©  en dürfen Manchmal wa der Rıchter das allerdings
bequemere Verfahren: „LTrZzZahlen Sıie alles, WaS Sie S dem
Falle wissen 16 Iut der euge, Sut T’ut es N1IC beschränkt
GE sich darauf, 1U einen eil VOT dem erzählen, as ihm
VOon der aC  e bekannt ist, hat dann seine Zeugenpflicht und
seinen Eıd verletzt? Die Antwort kann folgerichtig NUur ver-
neinend lauten (Natürlich dürfte der euge quf eine nach-
folgende' Frage des ichters W1e AESE das alles, was S1e darüber
WI1ssen ? Haben SE Jetz alles gesagt?“ In solchem Fall nichtmıt „Ja“ antworten, as eıne. offenkundige Verletzung der
Wahrheit, qalso auch des Eiıdes wäre.). Dıie kirchliche W1e STLAaAaL-
liche Prozeßordnung: verlangt eın Verhör. des Zeugen durch
Fragen Von e1te des Bichters. Auf diese Fragen des Richters
nach bestem Wissen und Gewı1issen antworten; das ist. die
Pihcht des Zeugen und der Sınn des Zeugeneildes. Damıiıt istselbstverständlich‘ N1C gesagt, daß der Rıchter nıcht auchzusammenhängende eTrıchte und Erzählungen verlangen könne

über Ereignisse und mstände, die mit dem Gegenstgnd “ ZU-
A TB



1éafi1menhängen. ' 501c'5ef Aufforderurigen sind S dafm eben NUur
eine besondere Form der Fragestellung, verpflichten also den
Zeugen ZUrLC Aussage N1IC. anders als direkte un förmliche
Fragen des iıchters Auf jeden all geht dıe Aussagepflicht,
soweıt s1ıe lediglich auf der legalen Gerechtigkeit und gegebenen-

auf dem Zeugeneld beruht, nıemals weıter als je recht-
mäßıg gestellte rage des Richters oder die im Zuge des Verhörs
VO Rıchter gegebene befehlsmäßige Auffo'rderung' ZUL Aussage

verlangt.
Eıne zweıte Quelle ‚weıleln und Gewissenskonflikten

ıst. die andere Tage: gıbt Gründe, die von der Pflicht der
Zeugenaussage VOT Gericht entschuldigen ? Gründe, die eın Ver-
welgern der Antwort auf Fragen des iıchters oder eine auS-
weichende Antwort, vielleicht auch eine Mentalrestriktion statt-

'haft machen? DIie Zeugenpflicht und 1 besonderen die
Eidespflicht des Zeugen hat, wW1e früher angedeutet, eine ZweI-
aC e1ıte e]ıne negatıve und eine affirmative. Einerseıts Ver-
bietet diese Pflicht jedes bweichen von der Wahrheit, jede
falsche‘  ussage oder Lüge; andererseıts verlangt sS1€e die „volle
'ahrheıit”, cie Aussage es dessen, was dem Zeugen der
Vom Richter gestellten rage bekannt ıst. Wenn dieser
Stelle die Zulässigkeit VOo  — Entschuldigungsgründen ZUT Unter-

suchung ste so muß selbstverständlich die negatıve eıte
der Zeugenpflicht VOI vornherein Vo  [a der Untersuchung .aus-
scheiden. Wie es außerhalb des Gerichtsverfahrens keine Ent-

schuldigungsgründe geben kann; die eine WeNnNn auch och
kleine Lüge rlaubt machen könnten, annn um weniger bel
der gerichtlichen Zeugenaussage. Anders bei der affırmatıven
Seite dieser Pfhcht an hört uınd liest wohl mıtunter atze wIe:

eın Verheimlichen der anrher ist, unstatthafit, der
Fragende eın Recht hat auftf die anhrneıtl, wIe der Richter
1m Jegıtımen Gerichtsverfahren eW1D), dieser Satz hat eiınen

Yrichtigen SIinn; ann abher auch Talsch verstanden werden;
dann-kann un  aren eduktionen die Prämisse hılden
Eın Verheimliıchen der anrheı ist unerlaubt, der KFrTa-
gende nıcht. bloß 1m allgemeınen, sondern auch unter den kon-
kreten mständen eıne quf die anrneır In diesem
INn verstanden ıst der Satz außerhalb jeder Diskussion. Es

_ kann aber auch das eCc das der ragende an und für sıch
aut che Wahrheit hätte, urc höhere Rechte aufgehoben se1ın.

Dann wird as Verheimlichen der anrnhnel N1IC NUr erlaubt,
sondern unter Umständen Gewissenspiflicht. Wır brauchen

den eıniaAcCh3AstTen und klarsten all erinnern: das Beicht-
geheimnıs. EKs ann der Vorgesetzte, er Rıchter oder wer sonst

ımmer an und für sich eın och starkes eCc qut Wahrheit
a en, nıe und nımmer wird der Priester ıhm dıe Wa*hrhgit



verraten dürfen, WEeNn ıhm die Liıppen Urc das sakramentale
Geheimnis geschlossen. sind. Das Beichtgeheimnis ist der CeV1-
enteste rund, der Von der Zeugenaussage VOTLr Gericht ent-
bindet; aher nıcht der CINZISEC TUn uch das qanvertraute
Geheimnıis, namentlich das Ratsgeheimnıis, ist ach der q 11-

TE VOon solcher Strenge, daß eIn Verheimlichen
der Wahrheit selhst VOT dem Rıchter nNn1ıcC NUur rlaubt, sondern
5 gehoten macht Ausgenommen sind jeN«C a  e denen
auch sonst die Verpflichtung dieses. Geheimnisses aufgehoben
wIird. uberdem 1eTr och eIN1ISE andere (Gründe namhaft
gemacht, WIte 516 sewöhnlich VO  —_ den Autoren 1s entschuldigend
VON der gerichtlichen Zeugenaussage angeführt werden, ohne.
daß damı jedem einzelnen Grunde ellung DENOMMEN
werden soll So Siılt qls entschuldigt VO  3 der Aussagepiflicht, Wer
qauf ungerechte Weise 7A006 Kenntnis der Cgelangt ıst, W1e

yetwa urc. Verletzung des Briefgeheimnisses; wer die Sacnhne
N1IC sicher we1iß, A S1e hloß von andern, nıcht besondres
glaubwürdigen “Personen gehört hat. NMıthin könnte eiIh Zeuge,
der soll, WAas weıß, schweigen VOoNn em, was bloß VOo  -
andern gehört hat N1C der Hıchter ausdrücklich auch
danach Tag Ja wıird als entschuldigt VON eIner tTür
den Angeklagten ungünstigen Aussage betrachtet, Wer positiv _
weiß, daß der Beschuldigte hel SCINECI Tat sıch keiner ormellen
un schuldig gemacht hat; ferner WeNn we1ß, daß
der CINZISE Zeuge ıst, dem das Verbrechen bekannt ist oder der
den Schuldigen enn (Letzteres wird ohl miıt unsern modernen
Kechtsbegriffen N1IC mehr vereinbart werden können, sondern
DUr qals eiINe Reminiszenz AUus der irüheren Rechtsauffassung
betrachten SCHH, da och der alte Grundsatz des römıschen
Rechtes galt test1ıs UNUuS, testıs nullus.) Insbesondere qa her gılt
qls entischuldigt VOoNn der Aussagepflicht Wer iür sich oder für
die deinigen aus der Zeugenaussage schweren Schaden
ernstlich fürchtet Hıer gelten die allgemeinen (Gırundsätze ber
die Gründe dıe Von der Erfüllung Pflicht entschuldıgen.
Selbstverständlich kann 1Ur eINn entsprechend schwerer Schaden
als entschuldigend F  e kommen, da 65 sıch e1INeEe strenge
Gewissenspflicht handelt uch muß die Furcht VOLr dem Scha-
den e1lıne ernste, eiINe WITKIIC begründete Kurcht SC11H. Ferner
darf INan N1iCcC außeracht lassen, wWaSs äahnlichen Fällen regel-
mäßıig berücksichtigen bleibt der ToNende Schaden ent-
SCHU  J N1IC VON der Erfüllung Pfilicht, WeNnNn Aus der
Nichterfüllung eiINn ernster Schaden Tür das Allgemeinwohl oder
unter Umständen auch eiNn bedeutend größerer Schaden für

einzelnen Miıtmenschen befürchten WAaTe
Eine Bemerkung noch ber die Frage der Mentalrestriktion

bel der gerichtlichen Zeugenaussage. uch diıeser Hıinsicht



1e5 INah 11I1NMer wieder die fast stereotyp gewordene _ Antwort
der eDTauC der Mentalrestriktion der tTür andere Fälle
ınter formulierten Bedingungen. gestatleL wırd 1Sst.
unsta  alt, der ragende C1IM ec hat qauf che Wahrheit,
W16e6 der Rıchter gesetzmäßigenVerfahren. Hıer gılt eLWAS
ähnlıches WI1C oben: dieser uneingeschränkten Allgemeinheit
ist der Satz Z mındesten mıßverständlich Die sogenannte
eıne oder eigentliche Mentalrestriktion ist weıl nıchts anderes
qls e1iNne Lüge selbstverständlich VOT. Gericht unsıtt-
ich un unerlauht W1€6 überall „‚eben; oder riıchtiger gesagt,
mehr noch qa 1s anderSwWo, der hbesonderen Verpflichtung
Zu Wahrheit urce cie legale Gerechtigkeit unda gegebenenfalls
HtPC den Zeugene1d Im letzteren Fall Wa Ee1IHNE eıgentliche
Mentalrestriktion nıchts anderes qals EK Meine1d ECZW Kıd-
hruch Dagegen dıe uneigentlıche Mentalrestriktion wird auch
VOL dem Rıchter unter mständen gestattet, } selbst geboten

un ZW arl 1LEr dann, eiıne stireng Gewissenspilicht
verlangt, die anrher auch OL em i1ChLTer seheim A 1alten
un zugleich e1in Verweigern der Antwort nicht möglıch ist. In
Qiesem würde auch der cgeleistete Zeugene1ıd anl der MC
1ııchts aändern un den eDTauCc olchen Mentalrestriktion
N1C verbleten. Zweilellos wWwITrd 108021  — aber schwerwiegendere
Gründe verlangen UuUSSCH, den Gebrauch des geistigen ALOF-
behaltes Or Gericht erlaubht ZU NENNECIL, als 111 denFällen Aes
gewöhnlıchen Lebens; mehr, der gewöhnlıchen
Verpfhchtung VON e1ıte der Jegalen Gerechtigkeit och die
rehgıöse Bindung uUurc den Zeugene1d hinzutuitt.

aCH diesen ‚usführungen ber den Gegenstand können
WIL Ks hel der Lösung des Halles selber kürzer fassen. Der KHat
des Pfarrers kann grobßen (13anzen nıcht als UunNnSsStı  IcN he-
zeichnet werden Der euge WÄärLl nıcht verpflichtet 4US eISECNET
Inıtıative berichten Was später ber dıe a gehört
Insoweılt zZaNN nıcht einmal cdıie Rede SCIMN VOoO  S ental-
restriktion. 1eimMeNr hat der euge LLUE dıe schlichte anrner
gesagtT, WErn bloß ber dıe Vorgänge der Brandnacht Ver-
NOmMMEN wurde. Anders natürlich, WENN der Rıchter och
irgend Form ıe rage geste ach dem, Was der
Zeuge sonstwie erfahren, Oder die Aufforderung ıhn gerichtet
hätte, auch darüber Aussage L machen; un das nıcht
NUr, WIC der Pfarrer sıch ausdrückte: „WCNN der Bichter AUS-
drücklich die Wendung gebrauchte: späterer Zeit 22 OC
da ist die Furcht des Zeugen VOL dem Schaden, den ıhm che
Aussage bringen annn Feindschaft mıiıt der SaNZCH Famıiılıe
des Angeklagten, Feindselıgkeiten VON 1Nrer Seıite H, S Was

derartıge Zurcht angeht, wird entsprechende OTrS1IC
Urteil Platze SCIH Denn N1ıC. gerade selten hıldet sich
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eine£ solche (CoOahren e1in. oder ü-berscfiätzt : SIE doch erhéb\lic‚hi ;

Deshalb bedarf es kluger Berücksichtigung der Umstände.Anders Z BA einer größeren Stadt, anders auf dem Lande.
Angenommen aber, der Zeuge habe tatsächlich ernste Gründe.
aus seiner Aussage schweren Nachteil ZU befürchten,; dann ıst

W1Ie schon dargelegt, von der Aussagepflicht entschuldigt,soweit N1IC die Rücksicht auf das Allgemeinwohl oder diıe
(zefahr eines bedeutend größeren Chadens 1ür einen Dritten
anders gebietet. Trifft N1IC diese eiztLere Ausnahme in unserm

zu ? Die unterlassene Aussage hat ZUr olge, daß der An-
geklagte freigesprochen und dıe Versicherungsgesellschaft. zumAuszahlen der Versicherungssumme verhalten wird Zweifellos
ist nach dem esagten die (Gefahr der Schädigung eines Dritten
oder wie hier der Versicherungsgesellschaft eın Umstand, der
berücksichtigt werden muß ber ZUE Aussage verpflichtenzönnte dieser Umstand nur dann den Zeugen, WECNnN der Schaden
[Ür den Drıitten oder die Gesellschaft bedeutend osrößer wareals der Schaden, den der euge für sich selber Aaus der Aussagebefürchtet. Das aber trıift 1n UNSCIIN Fall, WenNnn der euge mit
&r schwere Anfeindungen AuS seiner Aussage befürchtet,
durchaus NIC A ber auch davon abgesehen: keinesfalls zieht
das Unterlassen einer ähnlichen Aussage, auch wenn verschuldet,Tür den Zeugen S weniger tTür einen etwaigen atgeberW1e hier den Pfarrer eine Ersatzpflicht gegenüber der Ver-
sicherungsgesellschaft ach sıch. Für diesen Schaden er Ver-
sicherungsgesellschaft ist NIGC der Zeuge die Ursache, da
durch sein Schweigen keineswegs eine pOosıtıv schädigende Hand-
lung gesetzt hat In Wirklichkeit: hat NUur eıne SchädigungN1IC gehindert, WOZU sonst. zwar durch dıe Nächstenliebe
verpflichtet se1n konnte; ht aber Jrr die Gerechtigkeit, da
S weder durch einen Kontrakt och Urc einen Quasıkontrakt,LE eines übernommenen Amtes, dazu gehalten ist, cdie Schädi-Sung der Versicherungsgesellschaft zu. verhindern.

St Gabriel-Mödling. Böhm.
II (Osterpflicht und leibliche Nüchternheit Vo Etn'pfän9der Kommunion.) Zu einem Missienär in Südamerika., der

Fuße der Kordilleren in einer entlegenen Haecienda eine Volks-MI1SsSion abhielt, kam aus weiter Ferne eine Indianerın, um iıhre
religiösen Pflichten erfüllen. Obgleich schon bei Jahren,sS1e doch einen Weg VON drei bis vler Stunden zurückgelegt, um
nach abgelegter Beicht die heilige Kommunilon Zzu empfangen,welche iıhre Osterkommunion sein sollte Nun hatte sıe ‚ aberunterwegs, die Strapazen der Re1ise glücklich über-
winden, eine Kleinigkeit Zu sıchQEs War 1hr unmög-lıch, noch ejn'en Tag länger Orte verüeilen, dgnn unbe-


